
VerfGH 24/22.VB-1 
 

B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

 
 
1. des    Herrn 
 
 
2. des    Rechtsanwalts  

 
Beschwerdeführer, 

 
 

Bevollmächtigter zu 1. und 2.: Rechtsanwalt  
 
 
 
gegen  den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-   

Westfalen vom 8. Februar 2022 – 13 E 722/21 – 
 
 
hat die 1. Kammer des  
 

VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 31. Mai 2022 

durch  

 

die Präsidentin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b ,  

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h und 

den Richter Dr. R ö h l  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG  

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig 
zurückgewiesen. 
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G r ü n d e : 

 

Die Verfassungsbeschwerde, mit der sich die Beschwerdeführer gegen die Zu-

rückweisung ihrer Beschwerde gegen die Zurückweisung einer Kostenfestset-

zungserinnerung wenden, wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 Satz 1    

VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen. Sie ist unzulässig, weil sie nicht den 

sich aus § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 VerfGHG er-

gebenden Begründungsanforderungen genügt.  

 

1. Hiernach bedarf die Verfassungsbeschwerde einer substantiierten Begründung, 

die sich nicht lediglich in der Nennung des verletzten Rechts und in der Bezeich-

nung der angegriffenen Maßnahme erschöpfen darf. Vielmehr muss die Begrün-

dung formale und inhaltliche Anforderungen erfüllen (vgl. VerfGH NRW, Beschluss 

vom 22. März 2022 – VerfGH 144/21.VB-1, juris, Rn. 2). 

 

Erforderlich ist in formaler Hinsicht ein Vortrag, der dem Verfassungsgerichtshof 

eine umfassende Sachprüfung ohne weitere Nachforschungen etwa durch die Bei-

ziehung von Akten des Ausgangsverfahrens ermöglicht. Hierzu muss der Be-

schwerdeführer den Sachverhalt, aus dem er die Grundrechtsverletzung ableitet, 

sowohl aus sich heraus verständlich als auch hinsichtlich der für die gerügte 

Grundrechtsverletzung erheblichen Umstände vollständig wiedergeben. Die mit der 

Verfassungsbeschwerde angegriffenen Entscheidungen sowie die weiteren in Be-

zug genommenen Schriftsätze und Rechtsschutzanträge müssen entweder selbst 

vorgelegt oder zumindest ihrem wesentlichen Inhalt nach mitgeteilt werden (vgl. 

VerfGH NRW, Beschluss vom 22. März 2022 – VerfGH 144/21.VB-1, juris, Rn. 3). 

 

Inhaltlich muss ein Beschwerdeführer für eine ordnungsgemäße Begründung sub-

stantiiert darlegen, dass die von ihm behauptete Verletzung eines Grundrechts 

oder grundrechtsgleichen Rechts möglich ist. In einer Verfassungsbeschwerde 

gegen eine gerichtliche Entscheidung muss er sich dafür hinreichend mit der Be-
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gründung der angefochtenen gerichtlichen Entscheidung und den für den behaup-

teten Grundrechtsverstoß geltenden verfassungsrechtlichen Maßstäben auseinan-

dersetzen. Insoweit bedarf es einer ins Einzelne gehenden, argumentativen Ausei-

nandersetzung mit den Gründen der angefochtenen Entscheidung auf der Ebene 

des Verfassungsrechts am Maßstab der als verletzt gerügten grundrechtlichen Po-

sitionen. Die Verfassungsbeschwerde muss auf diese Weise, weil der Verfas-

sungsgerichtshof kein „Superrevisionsgericht“ ist, die Möglichkeit aufzeigen, dass 

die angefochtene fachgerichtliche Entscheidung auf einer grundsätzlichen Verken-

nung des Gewährleistungsgehalts des als verletzt gerügten Grundrechts beruht. 

Die Begründung der Verfassungsbeschwerde darf sich nicht in der Rüge fehlerhaf-

ter Sachverhaltswürdigung oder eines Verstoßes gegen einfaches Recht erschöp-

fen. Die Auslegung und Anwendung des maßgebenden einfachen Rechts ein-

schließlich des Prozessrechts sind grundsätzlich alleinige Aufgaben der zuständi-

gen Fachgerichte (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 22. März 2022 – VerfGH 

144/21.VB-1, juris, Rn. 4). 

 

2. Diesen Anforderungen genügt die Verfassungsbeschwerde nicht. Weder gibt sie 

den entscheidungserheblichen Sachverhalt aus sich heraus vollständig wieder 

noch setzt sie sich hinreichend mit den tragenden Erwägungen des angegriffenen 

Beschlusses des Oberverwaltungsgerichts auseinander. Dies unternehmen die 

Beschwerdeführer allenfalls selektiv und lassen dabei außer Acht, dass das Ober-

verwaltungsgericht zwecks Vermeidung von Wiederholungen gemäß § 122 Abs. 2 

Satz 3 VwGO auf die Ausführungen des vorangegangenen Beschlusses des Ver-

waltungsgerichts Bezug genommen hat. Diese in Bezug genommenen Erwägun-

gen greifen die Beschwerdeführer nicht auf. Sie legen auch weder den Beschluss 

des Verwaltungsgerichts vor noch geben sie seinen wesentlichen Inhalt wieder. 

 

Prof. Dr. Dauner-Lieb Prof. Dr. Heusch Dr. Röhl 
 


